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Oldenburgisches
Gemeinde - Blatt.

— -

Erscheint wöchentlich : Dienstags . Vierteljahr . Pränumerationspreis : 9 gr.

18Z »A. D ienstag, 6 . Februar . G.

Bekanntmachungen des Stadtmagistrats.
1 ) Als Vormünderin ist vom Statt - und Landgerichte

bestellt über die minderjährigen Kinder des weil . Mauermanns

Johann Konrad Kahser znm Gerberhofe : die Wittwe Kahser da¬

selbst , und als deren Beistand : der Kaufmann Friedrich Gerhard

Schauenburg hieftlbst.
2 ) Der Zimmermann Johann Dicdrich Punke außer dem

Heiligengeistthore hieftlbst und dessen Ehefrau Mathilde Henriette

Dorothea gcb . Dinklage haben heute vor dem Stadtmagistrate
erklärt , daß die bisher zwischen ihnen bestehende eheliche Güterge¬
meinschaft von ihnen aufgehoben , und daß es ihre Absicht fei

fortan nach den Regeln des gemeinen Rechts in getrennten Gütern

zu leben . Das durch Aufhebung der Gütergemeinschaft der Ehe¬
frau Punke zugefallene Vermögen ist näher bestimmt worden.

3 ) Flcischtaxe für den Monat Februar : Bestes Rindfleisch
L T 9 gr . , ordinaireS ä T 8 gr . ; bestes Schweinefleisch äT 12 gr . ,
ordinaires L T 11 gr . ; Kalbfleisch ü N 6 .gr . , von gemästeten
Kälbern nach der Güte.

4 ) Gefunden: 1 Schlüssel , 1 schwarzer Schleier , 1 Ser¬
viette von Drell , 1 Messer mit zwei Klingen.

Stadtrath.
( Sitzung vom 26 . Januar 1855 . )

Die Rechnung der Stadtarmenkasse vom Rechnungsjahre
18ZH * ) wurde vom Stadtrath geprüft . Das vom Stadtgebicts-
ausschuffe zugczogene Mitglied hatte Erinnerungen gegen die

Rechnung aufgestellt , denen der Stabtrath beitrat . Das Monitum
1 beklagt die noch nicht erfolgte Dccision der vorhergehenden Rech¬
nung und beantragt , daß künftig im Vorberichte bemerkt werde,

' ) Die Mittheilungen über den Gemeindehaushalt werden nächsten»
den Auszug dieser Rechnung mit erläuternden Bemerkungen bringen.



wie den Aufgaben der Decision Folge geleistet sei. Mon . 2 . Nach
dem Vorberichtc bestehe das Kapital des einheimischen ArmenfunduS
in 10,464 Rl . 46 gr ., die Zinsen seien aber nur für 10 . 064 Rt.
46 gr . vereinnahmt , ohne daß die Rechnung eine nähere Angabe
enthalte , weshalb die Zinsen für 400 Rt . nicht berechnet worden.
Mon . 3 . Es seien keine nach bezahlte Armenb ei träge
vereinnahmt , für Personen , die nicht rechtzeitig angesetzt seien.
Eine Nachsordcrung der Beiträge von solchen Personen sei nicht

unbillig , da nach § 17 Abs . 3 der Armenverordnung vom I . Aug.
1786 jeder verpflichtet sei , wenn er seine Wohnung verändere,
davon sofort Anzeige zu machen . Die bisher befolgte entgegenge¬
setzte Observanz werde aufzuhebcn sein . Mon . 4 . Für die vom

Armenbeitrage befreiten Hosbcamten finde sich der jährliche Zuschuß
aus der Hofkasse nicht in Einnahme gestellt . Mon . 5 . An Ka¬

pitalien seien 2500 Rt . neu belegt , an abgetragenen Kapitalien
aber nur 2000 Rt . cingegangen . Rach dem Vorberichte seien
außerdem noch 13 Rt . Gold und 1 Rt . 45 gr . Cour , zu belegen.
Mon . 6 . Aus den JahreSrechnungen müsse zu ersehen sein , wie
die für die Armenpflege bestimmten Mittel verwendet worden . Die

Ausgaben seien nach den Gegenständen , nicht nach den Per¬

sonen gesondert , aus den Beilagen sei das nicht wohl zusammen

zu suchen . Es werde ein Register geführt werden müssen , aus

welchem erhelle , was jeder Arme erhalten habe . Mon . 7 . Die

Rechnung über die Arbeitsanstalt lasse sich nur in calculo reviri-

rcn . Es sei nicht zu ersehen , wie viel von den verkauften Arbei¬

ten aus Material verfertigt sei , welches schon im vorhergehenden

Jahre angcschaffr worden , weil kein Lagereonto geführt werde,
und wie viel mithin jährlich zugeschossen werden müsse . Mon . 8.

Ans Revision im Einzelnen werde verzichtet.
Es würden diese Erinnerungen wohl großcntheils vermieden

sein , wenn der Monent vorher beim Armcnrechnungsführcr bzw.
bei der Specialbirection Aufklärung gesucht hätte . Der Armen-

rechnungSführcr hat zu denselben erklärt , zum Mon . 1 . , baß die

Decision der Armcnrcchnungen von I8ßd , l8bh und IkM noch

nicht erfolgt sei ; zum Mon . 2 . , daß nach der Rechnung von 18 ^ -h

ein Kapital des einheimischen Armcnfunkns von 400 Rt . einge-
kommcn sei , welches unter den im Mon . 5 . gedachten 2500 Rt.

wiedcrbclegtcr Kapitalien begriffen sei , außerdem 100 Rt . , welche
für ein dem Bauconductenr Hillerns verkauftes Areal erhoben
worden . Zum Mon . 3 . Nachzahlungen von Armenbeiträgcn seien

nicht vorgekommen . Zum Mon . 4 . Der aus der Hofkasse be¬

willigte jährliche Beitrag von 400 Rt . Gold werde durch das

Generaldirectorium des Armcnwcscns erhoben und an die Stadt-

armcnkasse gezahlt ; er sei unter der Rubr . 12 . in Einnahme ge¬

stellt . — Zu den ferneren Erinnerungen wird bemerkt , zum



Mon . 6 . , daß cin Register über die jedem einzelnen Armen ge¬
währten Unterstützungen , obwohl nicht vorgeschriebe, ! , schon seit
1830 gesührt wird und dem Stadtrath künftig mit vorgelegt wer¬
den kann ; zum Mon . 7 . daß über die Arbeitsanstalt von der mit
Verwaltung derselben beauftragten Wittwe Schauenburg cin Lager¬
buch geführt wird , aus welchem vierteljährlich Ucbersichtcn einge¬
liefert und aucb dem Stadtrathe zur Einsicht mitgethcilt werden.

Der Stadtraih beschloß ferner , daß die Kosten verschiedener
baulicher Mängel , welche schon vor der Ucbergabc des Arbeitshau¬
ses von Seiten der Specialdirection des Armcnwcsens an dm
Magistrat vorhanden gewesen waren und deren Uebernabme auf die
Armenkasse im Betrage von 52 Rt . Cour , vom Magistrate bean¬

tragt war , nicht auf diese , sondern auf die Stadtkasse zu überneh¬
men seien , ohne nähere Angabe des Grundes und obwohl die
Specialdirection des Armcnwcsens dem Anträge des Magistrats
zugestimmt hatte.

Der Schulachtsausschuß vor dem Heiligcngeistthore hattedurch
den Schulvorstand beim Magistrat den Antrag gestellt , daß der
Ertrag der Hundesteuer aus dem Stadtgebiet (für 18 ^ H 55 Rt.
24 gr .) der Schulacht bewilligt werden möge , um denjenigen Fa¬
milien , von welchen mehr als zwei Kinder die Schule besuchen,
das Schulgeld für das dritte und folgende Kind erlassen zu kön¬
nen . Der Ausschuß des Stadtgebiets hatte seine Zustimmung
crtheilt , daß der Ertrag der Hundesteuer, soweit sie in der Schul¬
acht aufgebracht werde , vorläufig auf Ein Jahr nach dem Anträge
des SchulachtSausschusscs verwandt werde , wenn von dcn Eltern
die Erlassung des Schulgeldes für das dritte Kind beantragt
werde und deren Vermögensverhältnisse eine Ermäßigung oder
Erlassung des Schulgeldes nach dem Ermessen des Schulvorstandes
erforderten. Der Magistrat war der Ansicht, daß , wenn gleich den
bedürftigeren Eingesessenen der Schulacht jenc Beihülfc zu wünschen
sci , dem Ausschüsse des Stadtgebiets ein Beschluß über dcn Er¬
trag der Hundesteuer aus dem Stadtgebiet doch nicht zustehe , da
diese Steuer für die Gesauuutgcmcindc der Stadt zur Stadtkasse
erhoben werde , aus dieser Kasse aber mehr für das Stadtgebiet
aufgewandt werde (z . B . durch Besoldung des Feldhüters ) , als
dasselbe beisteuere. Der Antrag des Schulachtsausschusses sei des¬
halb nicht zu bewilligen . Der Stadtraih war mit dieser Ansicht
des Magistrats einverstanden.

Der Heiligengeistthurm.
Als nach dem Umbau der St . Lamberti-Kirche der Glockcn-

thurm , welcher auf dem Marktplatze stand , abgebrochen war , kam



zwischen dem damaligen Konsistorium Namens der St . Lamberti-

Kirche und dem Magistrate unter Zustimmung des bürgerlichen
Collegiums am 29 . April 1807 folgende Vereinbarung zu Stande.
Die Stadt Oldenburg überläßt der St , Lamb . Kirche den Heiligcn-
geistthurm , um in demselben die Glocken aus dem abgebrochenen
Glockenthurme aufhängen und dort künftig läuten zu lassen . Die

Wohnuna unter dem Thurme sammt dessen Anbau und das

Nebengebäude ( die Rathsdicnerwohnung ) verbleiben der Stadt zu
ihrem Nutzen , wobei festgesetzt ist , daß die Wohnung unter dem

Thurm sich nicht weiter hinauf erstreckt , als die erste Treppe und

die beiden Stufen nach dem Boden des Nebengebäudes reichen.
Die Stadt erhält letztere so wie alle auf die Wohnung Bezug

habende Gegenstände in Bau und Besserung , so fern etwaige Män¬

gel nicht erweislich durch den Thurm selbst und durch Mangel an

dessen gehöriger Unterhaltung oder durch das Geläute veranlaßt
werden . Alles Uebrige von der zweiten Treppe an bis zur Spitze
des Thurms , sammt Uhr , Schlagglocke rc . wird der St . Lamb,-

Kirche unbedingt zn freier Disposition überliefert . Das Konsisto¬
rium verpflichtet sich dagegen Namens der St . Lamb .-Kirche , den

Thurm nicht allein auf eigene Kosten in guten Stand zu setzen
und das Glvckengcläute darauf vorzurichten , sondern auch den

Thurm mit allem Zubehör von den Grund - und Fundament¬

mauern an bis zur Spitze hinauf ferner in gutem Stande zu er¬

halten und alle daran nöthigen Reperaturen vorzunchmcn , sie

mögen durch die Zeit , durch Verwahrlosung der Reparation , durch
das Geläute , durch Blitz , Erdbeben oder kriegerische Begebenheiten
oder sonst veranlaßt werden , jedoch mit Ausschluß der vom Magi¬

strat reservirten Gegenstände . Das Konsistorium übernimmt ferner

für die St . Lambcrtikirchc das Aufziehen und Stellen der Thurm¬

uhr auf eigene Kosten . Der Küster besorgt das Läuten und daS

Schlagen der Betglocke.

Allerlei.

Im Civil - Gefangenhause in Oldenburg waren im Monat Ja¬

nuar d . I . täglich durchschnittlich in Hast : 22 °/z , Personen , darunter

19 ^ /sl Männer und 2 » /z , Weiber . Von diesen büßten eine Civilstrafe

ab : 102ssz, , darunter 9 >°/g , Männer und 1 »/z , Weiber . Die Zahl der

Polizeistrasgefangenen war : 4 " /z „ darunter 4 ( <K Männer und Wei¬

ber . In Untersuchungshaft befanden sich : 6^ , , darunter 6 «/ ^ Männer

und n/g , Weiber . Die Zahl der Verpflegungstage betrug 688 , und zwar

für Männer 612 , für Weiber 76 . Hungerkost wurde gegeben an 46 Ta¬

gen , und zwar für Männer 42 , für Weiber 4,

Druck und Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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